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 Indikatoren entspr. Kerncurricula 

                    
Die Fachkonferenz erarbeitet unter Beachtung 
der rechtlichen Grundlagen und der 
fachbezogenen Vorgaben des Kerncurriculums 
einen schuleigenen Arbeitsplan Inhalte 

       
- erarbeitet Themen bzw. Unterrichtseinheiten, 
die den Erwerb der erwarteten Kompetenzen 
ermöglichen, und beachtet ggf. vorhandene 
regionale Bezüge, 

Stundenzahl        - legt die zeitliche Zuordnung innerhalb der 
Doppeljahrgänge fest, 

                    
In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die 
Schülerinnen und Schüler insbesondere in den 
folgenden Bereichen fachübergreifende 
methodische Kompetenzen erwerben: 

       − Umgang mit der Bibliothek und dem Internet, 

       − Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und 
einfachen Referaten, 

       − Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, 

       − Gestaltung und Strukturierung mündlicher 
Vorträge  

       − mediengestützte Präsentationsverfahren. 

Methoden und 
Methoden-
kompetenzen, 

                    
Hierzu entwickelt die Schule ein 
Methodenkonzept und bestimmt je 
Schuljahrgang ein Fach, in dem die 
entsprechende Methode eingeübt wird. 

       
- empfiehlt die Unterrichtswerke und trifft 
Absprachen zu Lektüren und sonstigen 
Materialien, die für das Erreichen der 
Kompetenzen wichtig sind, 

       
- entwickelt ein fachbezogenes und 
fachübergreifendes Konzept zum Einsatz von 
Medien, 

Medien, Bezüge 
zu IuK 

       
- trifft Absprachen zur einheitlichen Verwendung 
der Fachsprache und der fachbezogenen 
Hilfsmittel, 

Protokolle        
Der schuleigene Arbeitsplan ist regelmäßig zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln, auch vor 
dem Hintergrund interner und externer 
Evaluation. 

Fächerüber-
greifende Aspekte        

- benennt fachübergreifende und 
fächerverbindende Anteile des Fachcurriculums, 
auch unter Berücksichtigung des Curriculums 
Mobilität, 

       
- trifft Absprachen über die Anzahl und 
Verteilung verbindlicher Lernkontrollen im 
Schuljahr, 

       
- trifft Absprachen zur Konzeption und 
Bewertung von schriftlichen, mündlichen und 
fachspezifischen Lernkontrollen, 

Bewertungs-
Grundsätze 

       
- bestimmt das Verhältnis von schriftlichen, 
mündlichen und fachspezifischen Leistungen bei 
der Festlegung der Zeugnisnote, 

Außerschulische 
Lernorte u. 
Experteneinsatz 

       

- initiiert und fördert Anliegen des Faches bei 
schulischen und außerschulischen Aktivitäten 
(Nutzung außerschulischer Lernorte, Projekte, 
Teilnahme an Wettbewerben, Lesungen, 
Theaterbesuche, Besichtigungen, 
Bibliotheksführungen etc.), 

       - berät über Differenzierungsmaßnahmen 
Übungs- und 
Wiederholungs-
möglichkeiten        

- wirkt bei der Entwicklung des Förderkonzepts 
der Schule mit und stimmt die erforderlichen 
Maßnahmen zur Umsetzung ab, 

Lernvoraus-
setzungen ab Kl. 
4 

       - stimmt die fachbezogenen Arbeitspläne der 
Grundschule ab 

Berufsbezogene 
Förderung        

- wirkt mit an Konzepten zur Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern beim Übergang in 
berufsbezogene Bildungsgänge, 

Fortbildung        - entwickelt ein Fortbildungskonzept für die 
Fachlehrkräfte. 

                      

 
2/3 aller Fächer müssen Arbeitspläne vorgelegt haben, die über Stoffverteilungspläne hinausgehen. Dies gilt auch für die IGS, für die ab 08/2009 Kerncurricula für folg. Fächer neu 
vorliegen: ev./kath. Rel, WN, Frz, Spa, Lat, Pol-Wi (Deu, Eng, GK, Sp liegen bereits vor). Bei den KGS orientiert sich die Bewertung an den Anforderungen der einzelnen 
Schulformen. 


